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NETZWERK DER NATIONALEN AGENTUREN ERASMUS+ JUGEND IN AKTION 

»Youth for Human Rights«
Verankerung von Menschenrechtsbildung im Jugendbereich

 

POLITIK- UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Einführung und Hintergrund
Angesichts eines populistischen Diskurses, der Menschenrechtsfragen und Menschenrechtsbildung zu einem 

politisch umstrittenen Thema macht, gewinnt die Wahrung der Menschenrechte und demokratischer Werte auch 
angesichts der Relevanz von Kinder- und Jugendrechten in der europäischen Politikagenda an Bedeutung1. Vor 
diesem Hintergrund wurde das Projekt „Youth for Human Rights!“ von den Nationalen Agenturen des Programms 
Erasmus+ JUGEND IN AKTION ins Leben gerufen, um die soziale Inklusion und Teilhabe junger Menschen 
durch die Nutzung des Potenzials der Jugendarbeit und non-formaler Bildung zu fördern2. Konkret ging es um die 
Förderung und die Verbreitung von Ansätzen der Menschenrechtsbildung im Jugendbereich, wobei auf bereits 
vorhandene Ressourcen3 und Bildungskonzepte aufgebaut und verschiedene themenspezifische Akteure aus 
ganz Europa einbezogen werden sollten. Die Projektlaufzeit war Dezember 2016 bis Dezember 2019.

Im Rahmen des Projekts wurden Bildungsmodule entwickelt, die auf allen Ebenen zur Umsetzung von 
Menschenrechtsbildung im Jugendbereich beitrugen. Das Projekt beschäftigte sich zudem mit Bildungs- und 
Ausbildungskonzepten für Fachkräfte der Jugendarbeit und veröffentlichte u.a. zu diesem Thema die Studie 
„Human Rights Education & Youth Work“. Insgesamt leistete das Projekt einen wichtigen Beitrag zur Arbeit 
der Nationalen Agenturen im Bereich der Menschenrechtsbildung und zur Verortung des Themas in den 
Förderprogrammen Erasmus+ JUGEND IN AKTION und Europäisches Solidaritätskorps (ESK). 

Aus der Sicht von Trainer/-innen und Jugendarbeiter/-innen, die am Projekt „Youth for Human Rights!“ 
teilgenommen haben, wurden je nach Wissensstand unterschiedliche Aus- und Weiterbildungsbedarfe ermittelt. 
Demnach wurden Qualifizierungskonzepte entwickelt, die über eine pädagogische Dimension hinaus Ansätze 
und neue Formate beinhalteten, die dem vielschichtigen Charakter und der Komplexität des Themas gerecht 
werden und intellektuelle, gesellschaftliche, rechtliche, politische, programmatische und digitale Aspekte 
berücksichtigen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Projekt „Youth for Human Rights“, welches im Rahmen 
der Leitaktion 3 in Erasmus+ finanziert wurde, die Verankerung von Menschenrechtsfragen in non-formalen 
Bildungsmethoden der Jugendarbeit stärkte und damit zugleich Verständnis, Toleranz und Respekt unter jungen 
Menschen förderte.

1 Unter anderem hat die Europäische Union 2012 den strategischen Rahmen für Menschenrechte und 
 Demokratie entworfen, um die EU-Politik kohärenter zu gestalten; 2015 verabschiedeten die Bildungsminister in Paris die 
„Erklärung zur Förderung von Politischer Bildung und der gemeinsamen Werte Freiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung“. 
Die Konferenz des Europarates „Lernen, zusammen zu leben“ zur Zukunft demokratischer Bürgerschaft und Menschen-
rechtserziehung in Europa im Juni 2017 schlug Empfehlungen für künftige Maßnahmen in diesem Bereich vor. 

2 Zu den Projektpartnern gehörten die Nationalen Agenturen Estlands (Gesamtkoordination), Deutschland, 
Frankreich, Österreich, Belgien/Flandern, Slowakei, Kroatien und Lettland 

3 Die „Charta on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education“ kann in 
 dieser Hinsicht als wegweisend gelten: https://www.coe.int/en/web/edc/charter-on-educa-
tion-for-democratic-citizenship-and-human-rights-education

https://www.coe.int/en/web/edc/charter-on-education-for-democratic-citizenship-and-human-rights-education
https://www.coe.int/en/web/edc/charter-on-education-for-democratic-citizenship-and-human-rights-education
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Als Ergebnis wurden am Ende des Projekts Politik- und Handlungsempfehlungen erarbeitet, die mit  
europäischen Akteuren und Fachleuten aus dem formalen und non-formalen Bildungsbereich auf der 
Abschlusskonferenz vom 29. – 30. Oktober 2019 in Tallinn, Estland, reflektiert und diskutiert worden sind. Die 
Empfehlungen wurden im Anschluss an die Konferenz überarbeitet und durch Vorschläge für konkrete Aktivitäten 
und Maßnahmen ergänzt, die sich an verschiedene Akteure der Jugendbildung und der Weiterbildung von Fach-
kräften richten.

Die Empfehlungen zur Menschenrechtsbildung sind in fünf Kapitel gegliedert:

1. Jugendarbeit und ihr Bezug zu Menschenrechten

2. Kompetenzentwicklung in der Aus- und Weiterbildung

3. Sektorübergreifende Zusammenarbeit für die Verankerung von Menschenrechtsbildung

4. Bessere politische Bedingungen für die Verankerung von Menschenrechten

5. Die Rolle von Europäischen Jugendprogrammen und Nationalen Agenturen 
bei der Förderung und Verankerung von Menschenrechtsbildung

Jedes der Kapitel umfasst allgemeine Empfehlungen, die an verschiedene Akteure der Jugendarbeit, 
der Jugendpolitik und weiteren Bildungsbereichen für junge Menschen gerichtet sind und schlägt konkrete 
Maßnahmen und Aktionen vor, die für die Umsetzung der Empfehlungen und als Folgemaßnahmen zum Projekt 
„Youth for Human Rights!“ ergriffen werden sollten.

Allerdings erscheint die Umsetzung dieser Empfehlungen recht ambitioniert und ist keine Angelegenheit 
der unmittelbaren und einfachen Umsetzung. Einige Maßnahmen sind als kurzfristig umzusetzende Aktionen 
gedacht, während andere mehr Zeit zur Umsetzung benötigen werden. Unbestritten ist, dass eine Umsetzung 
die Bereitstellung adäquater Ressourcen erfordert. Auch die Nationalen Agenturen selbst möchten das Thema 
Menschenrechtsbildung über das Projektende hinaus weiterhin als Schwerpunkt in ihre Arbeit integrieren. 
 

E s  w i r d  v o n  B e d e u t u n g  s e i n,  a u f  d e n  E r g e b n i s s e n  u n d  E r fa h r u n g e n 
a u f z u b a u e n  u n d  e r n e u t  d u r c h z u s t a r t e n  -  a l l e  I n t e r e s s i e r t e n  s i n d 
e i n g e l a d e n,  s i c h  i m  R a h m e n  i h r e r  M ö g l i c h k e i t e n  z u  b e t e i l i g e n.
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1. Jugendarbeit und ihr  
 Bezug zu Menschenrechten 

Wie in den Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen Union über den Beitrag einer qualitativ 
hochwertigen Jugendarbeit zur Entwicklung, zum Wohlergehen und zur sozialen Eingliederung junger Menschen 
definiert, ist Jugendarbeit ein weit gefasster Begriff, der einen breiten Bereich an Aktivitäten sozialer, kultureller, 
erzieherischer oder politischer Art durch, mit und für junge Menschen abdeckt. Zur Jugendarbeit gehören 
außerschulische Bildung wie auch spezifische Freizeitaktivitäten; sie wird auf unterschiedliche Weise organisiert 
und in verschiedenen Formen und Umgebungen auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene 
gestaltet. Im Einklang mit dieser Definition ist es von entscheidender Bedeutung, Menschenrechtsfragen in 
verschiedenen Kontexten der Jugendarbeit als grundsätzliche Konstante zu sehen und nicht nur im Bereich von 
Inklusion zu verorten. Jugendarbeit wird in den verschiedenen Bereichen wie z.B. aufsuchende Jugendarbeit, 
Jugendsozialarbeit, offene Jugendarbeit, Streetwork, Jugendclubs oder -zentren usw. umgesetzt. Sie beruht auf 
demokratischen und sozialen Werten und einem interkulturellen Verständnis, weshalb sie eine entscheidende 
Rolle bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte spielt, die allen Aspekten des Lebens innewohnen. 
Aus diesem Grund wird Jugendarbeit hier auch als Menschenrechtsprofession verstanden.

Allgemeine Empfehlungen: 
• Der Jugendbereich selbst muss stärker ‚emanzipatorische‘ Bildungsstrategien und positive Narrative 

entwickeln, die deutlich machen, dass Jugendarbeit jungen Menschen Räume bietet, um Kompetenzen 
für eine zukünftige Welt zu entwickeln, in der wir leben wollen, und dass der partizipative Ansatz 
der Jugendarbeit ein Vorbild und ein Beispiel für bewährte Praktiken sein kann, die auch in anderen 
Politikbereichen etabliert werden müssen.

• Jugendarbeit muss sich an alle jungen Menschen richten und einen besonderen Schwerpunkt auf 
spezifische Zielgruppen junger Menschen legen, wie z.B. Jugendliche mit geringeren Chancen, junge 
Obdachlose, LGBTIQ, Roma-Jugendliche, junge Migrant/-innen, Geflüchtete und Asylsuchende. Sie 
sollte zudem relevante und aktuelle Themen aufgreifen, wie z.B. die Bekämpfung von Hatespeech, 
Diskriminierung, Stigmatisierung, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und ein Engagement für 
ökologische Nachhaltigkeit, Gleichstellung der Geschlechter und andere Themen fördern.

• Alle Bereiche, Einrichtungen und Strukturen der Jugendarbeit sollten innerhalb und außerhalb der eigenen 
Organisationsstrukturen ein Bewusstsein für das Verhältnis zwischen Jugendarbeit und Menschenrechten 
schaffen und Menschenrechte in ihre Praxis einbeziehen, ohne Menschenrechtsfragen dabei ausschließlich 
auf benachteiligte Gruppen oder Minderheiten zu beziehen.

• Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit sollten durch Qualifizierungsangebote sowie ausreichende 
personelle und materielle Ressourcen darin unterstützt werden, Qualitätsstandards zu erfüllen und 
Menschenrechte in ihre komplexe Arbeit zu integrieren.

• Non-formale Bildung und alle Arten von Trägern der Jugendarbeit sind eingeladen, angemessene 
Materialien wie z.B. Konzepte, Strategien, Handbücher, Lehrpläne usw. zu entwickeln und vorhandene 
Materialien an die nationalen, regionalen und lokalen Gegebenheiten sowie an die Lebenswelt 
junger Menschen anzupassen.

• Bildungseinrichtungen, wie z.B. Träger der Kinder- und Jugendhilfe, werden zu mehr 
Austausch und Zusammenarbeit ermutigt sowie zu einer stärkeren Vernetzung mit 
weiteren Partnern, die Zugänge zu jungen Menschen haben, wie z.B. Sport-, 
Umwelt- oder Menschenrechtsorganisationen.
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MAßNAHMEN UND AKTIONEN
• Bei der Ansprache aller jungen Menschen und der besonderen Fokussierung auf bestimmte Zielgruppen 

sowie relevante und aktuelle Themen sollte/n:

• Ansätze der Menschenrechtsbildung verwendet werden - durch den Einsatz non-formaler 
Bildungsmethoden und eine sektorübergreifende Zusammenarbeit.

• schnell auf aktuelle Themen, Interessen und Bedürfnisse junger Menschen und ihre Einstellung zu 
Menschenrechten reagiert werden.

• Jugend- und Sozialarbeiter/-innen in Menschenrechtsfragen befähigt und aktiviert werden.

• das Wissen und Bewusstsein über Unbekanntes und Fremdes wie über andere Kulturen, Traditionen 
usw. erweitert werden.

• Im Zusammenhang mit Menschenrechten und Menschenrechtsbildung in allen Bereichen der Jugendarbeit 
sollten Akteure der Jugendarbeit:

• einfachen und niederschwelligen Zugang zu Menschenrechtsfragen ermöglichen.

• Dokumente über Menschenrechtsbildung für jedermann zugänglich machen und die Fachkräfte darin 
ausbilden, wie sie sie nutzen können.

• Menschenrechtsfragen in Antragsformularen für Programme und Projekte integrieren.

• Akteure der Jugendarbeit sollten bei der Entwicklung eines gemeinsamen Ethikkodexes für die 
Jugendarbeit auf der Grundlage von Menschenrechten:

• die zugrunde liegenden und damit verbundenen Qualitätsstandards für Menschenrechte in der 
Jugendarbeit und der Menschenrechtsbildung definieren.

• Runde-Tisch-Gespräche und öffentliche Diskussionen  
über den Ethikkodex auf lokaler, regionaler, nationaler  
und internationaler Ebene organisieren.
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2. Kompetenzentwicklung in  
 der Aus- und Weiterbildung 

In den letzten Jahren spielt die Aus- und Weiterbildung von Jugendarbeiter/-innen sowie deren Kompetenz-
entwicklung und die Qualitätssicherung in der Jugendarbeit eine immer größere Rolle, insbesondere im Hinblick 
auf die Absicht, in ganz Europa eine gemeinsame Grundlage für Jugendarbeit und non-formales Lernen zu 
schaffen. Zu diesem Zweck hat die Entwicklung von Kompetenzmodellen, die Fähigkeiten, Einstellungen und 
Kenntnisse definieren, an Dynamik gewonnen, insbesondere im Rahmen der Europäischen Trainingsstrategie 
von Erasmus+ JUGEND IN AKTION. Auch wenn Jugendarbeit als Menschenrechtsprofession definiert werden 
kann, müssen diese Fragen und die damit verbundenen Kompetenzen stärker als bisher in bestehenden Mod-
ellen und den jeweiligen Bildungs- und Trainingsstrategien berücksichtigt werden.

 
Allgemeine Empfehlungen: 

• Verantwortliche öffentliche Stellen für die Aus- und Weiterbildung von Sozialpädagog/-innen, Sozial- 
arbeiter/-innen und Jugendleiter/-innen etc. sollten Berufsprofile und Bildungswege für Fachkräfte der 
Jugendarbeit erstellen bzw. deren Entwicklung unterstützen. Dabei sollten Menschenrechtsfragen 
in entsprechende Konzepte, Strategien und Programme einfließen sowie mit den jeweiligen 
Kompetenzmodellen verknüpft und in Nationale Qualifizierungsrahmen (NQR) integriert werden.

• Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen sollten die berufliche Entwicklung und die Kompetenz- 
erweiterung von Fachkräften im Bereich von Menschenrechten verbessern und Menschenrechtsfragen 
in die Lehrpläne für Aus- und Weiterbildung von Jugendarbeiter/-innen integrieren und dabei zugleich 
Aktivitäten mit den Kompetenzrahmen auf europäischer und nationaler Ebene und den jeweiligen 
Qualitätsstandards verknüpfen.

• Verschiedene Aus- und Weiterbildungseinrichtungen der formalen und non-formalen Bildung werden 
ermutigt, die Kooperation miteinander zu intensivieren und zu verbessern und ganzheitliche Konzepte 
unter Berücksichtigung von Elementen wie Partizipation, Empowerment, sozialer Schutz, Wohlfahrt und 
Inklusion zu entwickeln - als Schlüssel zur Ausbildung gut qualifizierter Fachkräfte, einem Wissenstransfer 
und der Entwicklung gemeinsamer Strategien im Bereich Menschenrechtsbildung. 

• Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen sollten Empowerment-Strategien für Jugendarbeiter/-innen 
konzipieren und dabei das Bewusstsein für ihre eigenen Rechte und ihre Verantwortung gegenüber 
anderen schärfen.
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MAßNAHMEN UND AKTIONEN
• Bei der Einrichtung und Begleitung von Bildungswegen für Fachkräfte der Jugendarbeit und bei der 

Einbeziehung von Menschenrechtsfragen in Konzepte, Strategien und Programme sollten zuständige 
öffentliche Stellen: 

• Strategien und Konzepte für Lehrpläne der Aus- und Weiterbildung von Jugendarbeiter/-innen 
analysieren und ggf. ändern, um die Integration von Menschenrechtsfragen in diese Konzepte 
sicherzustellen.

• Strategien über gemeinsame Grundsätze von Kompetenzmodellen für Jugendarbeiter/-innen entwerfen 
und die Einbeziehung von Menschenrechtsfragen gewährleisten.

• Erfahrungen mit Kompetenzmodellen sowie Beispiele guter Praxis sammeln und auf nationaler und 
europäischer Ebene austauschen.

• Bei der Förderung der beruflichen Entwicklung von Jugendarbeiter/-innen sollten Bildungs- und 
Weiterbildungsanbieter:

• Menschenrechtsfragen und Menschenrechtsbildung als integrale Bestandteile von Kompetenzmodellen 
für Jugendarbeit behandeln.

• Menschenrechtsgrundsätze zu einem Bestandteil der gesamten Aus- und Weiterbildung in der 
Jugendarbeit in formaler und nicht-formaler Bildung machen.

• Bei der Förderung der Kompetenzentwicklung durch eine verstärkte Kooperation sollten Bildungs- und 
Weiterbildungseinrichtungen: 

• Kooperationsprojekte zwischen formaler und nicht-formaler Bildung entwickeln, in denen beide Seiten 
ihre Stärken, ihr Know-how, ihre bewährten Verfahren und ihre Kompetenz bereitstellen können.

• ihre Kompetenzen teilen, ihre Kräfte bündeln und sich zu einem gemeinsamen Aktionsplan verpflichten.

• eine Online-Plattform schaffen, die Jugendarbeiter/-innen themenspezifische Fortbildungsmöglichkeiten 
in der formalen und non-formalen Bildung aufzeigt. 
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3. Sektorübergreifende Zusammenarbeit für 
  die Verankerung von Menschenrechtsbildung

Das Leben junger Menschen wird von vielen Themen und politischen Entscheidungen beeinflusst, insbesondere 
in den Bereichen formale Bildung, Beschäftigung, Soziales, Gesundheit, Justiz, Umwelt, Wohnen und Kultur. 
Jugendpolitik kann daher nur dann effizient sein, wenn sie mit diesen anderen Sektoren zusammenarbeitet 
und sich in diese einmischt, sei es im privaten, öffentlichen oder Dritten Sektor. Aber wie kann in Bezug auf 
Menschenrechtsbildung eine ernsthafte und erfolgreiche Kooperation auf Augenhöhe gelingen? Das Potenzial 
einer sektorübergreifenden Zusammenarbeit für die Förderung von Menschenrechten und für die Stärkung von 
Kapazitäten durch Menschenrechtsbildung bedarf einer systematischen Untersuchung, insbesondere wenn es 
um die formale und nicht-formale Ausbildung von Fachkräften geht. Es sollte dabei herausgestellt werden, wie 
andere Sektoren von den Erfahrungen der Jugendarbeit profitieren können, wenn sie Menschenrechte in die 
Politikgestaltung und -praxis integrieren, u.a. indem zahlreiche bewährte Praxisbeispiele aufgezeigt werden, die 
die Jugendarbeit im Laufe der Jahre entwickelt hat.

 
Allgemeine Empfehlungen:

• Alle Akteure der Gesellschaft, vor allem diejenigen im Jugendbereich, sollten zum Aufbau einer Men-
schenrechtskultur in allen Lebensbereichen beitragen, indem sie partizipative Grundsätze anwenden und 
verschiedene Arbeitsfelder im Bereich der Menschenrechte, u.a. Asyl, Beschäftigung, Wohnen, Gesund-
heit und Bildung verbinden. Es sollte zugleich eine Vernetzung, ein Dialog und die Zusammenarbeit zwis-
chen verschiedenen Akteuren auf diesem Gebiet gefördert werden, darunter mit dem Privatsektor und der 
Wirtschaft, sowie im Kontext von lokalem Gemeinwesen und Nachhaltigkeit.

• Nationale Behörden werden aufgefordert, Strukturen und Möglichkeiten zu schaffen, die die Förderung 
und Sensibilisierung für Menschenrechte ermöglichen, indem sie die Anwaltschaft für Menschenrechte 
stärken, z.B. durch Systeme von Ombudsmännern/-frauen oder Menschenrechtskommissar/-innen, und 
Schulungsangebote zu Menschenrechtsfragen für Mitarbeiter/-innen nationaler Behörden. Die Themen 
sollten in verschiedenen Behörden etabliert werden, insbesondere in denjenigen, die junge Menschen 
unmittelbar betreffen, wie Bildung und Jugendarbeit.

• Die zuständigen Behörden sollten den Menschenrechten auf allen Bildungswegen - Vorschule, Schule, 
Hochschulbildung, berufliche Aus- und Weiterbildung sowie in der Jugendarbeit und der nicht-formalen 
Bildung - größere Priorität einräumen. Formale und non-formale Lernräume sowie Lehrer/-innen und 
Jugendarbeiter/-innen sollten dafür miteinander in Verbindung gebracht werden, um Menschrechtsfragen 
gemeinsam zu entdecken und zu erfahren.

• Schulen sollten die Entwicklung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Einstellungen zu Menschenrechts-
fragen in den Lehrplänen für ihre Schüler/-innen ermöglichen, indem sie einen ganzheitlichen Ansatz für 
Menschenrechte fördern, bei dem sich alle Mitglieder der Schulgemeinschaft (Schulleiter/-innen, Lehr-
er/-innen und nicht-pädagogisches Personal, Lernende, Eltern und Familien) verantwortlich fühlen, eine 
aktive Rolle bei der Bewältigung von Menschenrechtsfragen zu spielen und einen sektorübergreifenden 
Ansatz anzuwenden. Dafür wird es empfohlen, die eher wissensorientierten Ansätze der formalen Bildung 
durch eine Zusammenarbeit mit Akteuren der Zivilgesellschaft zu ergänzen, die über Erfahrung im Bereich 
Menschenrechte verfügen und jungen Menschen die Teilnahme an Menschenrechtsinitiativen im außer-
schulischen Bereich ermöglichen.
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MAßNAHMEN UND AKTIONEN
• Um einen ganzheitlichen Ansatz für Menschenrechte zu fördern, sollten die Bildungsministerien die 

Nationalen Agenturen von Erasmus+ und ESK sowie Akteure der Jugendarbeit dabei unterstützen, 

• gleichberechtigte Partner mit Schulen und formalen Bildungsträgern zu sein.

• Info-Workshops in Schulen zur Zusammenarbeit mit Jugendorganisationen und der Zivilgesellschaft zu 
organisieren.

• in Zusammenarbeit mit Trägern der non-formalen Bildung  Schulungen für Lehrer/-innen zu veranstalten.

• Peer-Education-Ansätze in Schulen (Lehrer für Lehrer, Schüler für Schüler) zu fördern.

• Ansprechpartner/-innen für Menschenrechtsfragen in Schulen zu identifizieren und ständig 
weiterzubilden.

• Themenspezifische Bildungsmaterialien bereitzustellen.

• Um Bedienstete nationaler Behörden und andere Personen im Bereich Menschenrechte zu qualifizieren, 
sollten Aus- und Weiterbildungseinrichtungen und öffentliche Behörden:

• mit Jugendorganisationen oder anderen Trägern zusammenarbeiten,  
die über entsprechende Expertise verfügen.

• Fördermittel und ausreichende Ressourcen für die Entwicklung von  
Aus- und Weiterbildungsprogrammen bereitstellen. 

• Schulungs- und Weiterbildungsangebote sektorübegreifend gestalten  
und entsprechende Zielgruppen ansprechen. 

• die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren steuern und begleiten.

• Um die verschiedenen Arbeitsfelder rund um die Menschenrechte expliziter miteinander zu verknüpfen, 
sollten Jugendorganisationen und andere Bildungseinrichtungen

• die Beteiligung weiterer Akteure vor Ort bei der Arbeit mit spezifischen Menschenrechtsfragen 
gewährleisten, z.B. durch Einbeziehung sozialer Dienste in Aktivitäten im Zusammenhang mit 
Obdachlosigkeit u.ä.

• Zur Förderung von Vernetzung, Dialog und Zusammenarbeit sollten Jugendorganisationen und Fachkräfte 
der Jugendarbeit:

• sicherstellen, dass Menschenrechte einem breiteren Publikum besser vermittelt werden.

• den Privatsektor auf die Vorteile einer Zusammenarbeit mit dem Jugendbereich aufmerksam machen.

• die für den Privatsektor relevanten Themen im Bereich Menschenrechte hervorheben und Fachwissen 
hierzu anbieten.
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4. Bessere politische Bedingungen für die  
 Verankerung von Menschenrechten

In der Europäischen Union wird die politische Agenda in den letzten Jahren von Wirtschaftswachstum und 
der Ideologie eines freien Marktes dominiert, während Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit 
nur als zweite Priorität erscheinen. Betrachtet man die jüngsten politischen Entwicklungen, so wächst die 
Notwendigkeit und Wahrnehmung, Themen wie demokratische Werte und Solidarität, Würde und interkultu- 
relles Verständnis verstärkt anzugehen. Dies spiegelt sich u.a. in der Pariser Erklärung der europäischen 
Bildungsminister wider, in der gefordert wurde, Demokratie und gemeinsame Werte wie Freiheit, Toleranz 
und Nichtdiskriminierung durch Bildung zu stärken. Viele Politikbereiche betreffen das Leben junger Men-
schen und die politischen Entscheidungsträger/-innen in diesen Bereichen werden aufgefordert, Men-
schenrechtsfragen und Menschenrechtsbildung in ihre eigenen Verantwortlichkeiten zu integrieren, ins-
besondere im Bereich der Bildung und der Jugend, aber auch der Kinderrechte und der UN-Ziele zur nach-
haltigen Entwicklung. In dieser Hinsicht ist es notwendig, bessere Bedingungen für die Entwicklung und 
Bereitstellung integrierter (Jugend-)Politikplanung in verschiedenen Bereichen und auf allen Ebenen zu schaffen. 

Allgemeine Empfehlungen: 
• Die europäischen Institutionen und die Mitgliedstaaten in der EU und im Europarat müssen eine kohärente 

europäische (Jugend-)Politik auf der Grundlage der Menschenrechte sicherstellen, die sektorübergreifend 
und ganzheitlich ist und Menschenrechtsfragen in den Mittelpunkt der Prioritäten stellt, ohne dabei Men-
schenrechtsverletzungen in Mitgliedstaaten zu ignorieren. Sie werden daher aufgefordert, Menschenre-
chtsbildung im Rahmen von Jugendarbeit in die künftige European Youth Work Agenda und damit in die 
weitere Strategie für die Entwicklung der Jugendarbeit in Europa zu integrieren. 

• Die Entscheidungsträger/-innen und Verwaltungs- oder ministeriellen Behörden auf allen Ebenen und in 
allen Ländern sollten eine integrierte Jugendpolitikplanung sicherstellen und die Existenz von Strukturen 
und Trägern der Jugendarbeit gewährleisten, die allen Jugendlichen angeboten werden und offen stehen. 
Es sollten konkrete Budgetlinien für den Jugendbereich bereitgestellt werden, insbesondere im Zusam-
menhang mit Menschenrechtsbildung und der Beteiligung junger Menschen.

• Die Behörden sollten Jugendräte, Jugendorganisationen, Jugendinstitute und regionale oder lokale 
Jugendinitiativen unterstützen und als Partner im öffentlichen politischen Diskurs anerkennen. Sie 
sollten eine Kultur der Menschenrechte für alle fördern und gleichzeitig die emanzipatorische Wirkung 
der Menschenrechtsbildung verstärken und sie mit den Realitäten und Anliegen junger Menschen in 
Verbindung bringen. 

• Wichtige Akteure im Jugendbereich und Entscheidungsträger/-innen, u.a. Förderer und Verantwortliche 
für Jugendprogramme, Jugendarbeiter/-innen, Behörden usw., müssen ein stärkeres Bewusstsein für 
die Bedeutung einer demokratischen Bürgerschaft und der Menschenrechtsbildung fördern und dessen 
Implementierung sowohl in der formalen als auch in der nicht-formalen Bildung gewährleisten. Dabei ist 
ein besseres Verständnis der Menschenrechte als Recht und Angelegenheit für alle zu vermitteln und 
gleichzeitig zu vermeiden, Menschenrechte auf eine rechtliche Dimension zu reduzieren. 
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MAßNAHMEN UND AKTIONEN
• Um bessere politische Bedingungen zu schaffen, sollten politische Entscheidungsträger/-innen und Akteure 

der Jugendarbeit:  

• sich mit aktuellen Herausforderungen und Problemen auseinandersetzen, indem vorhandenes Wissen 
und Erfahrungen genutzt und Prioritäten mit politischen Entscheidungsträger/-innen und Behörden 
ausgetauscht werden.

• sichtbar machen und darauf bestehen, dass politische Veränderungen und entsprechende Maßnahmen 
möglich und realistisch sind, und präzisieren, was in dieser Hinsicht im Rahmen gemeinsamer 
Verantwortlichkeiten getan werden muss.

• einen partizipativen Ansatz anwenden, bei dem junge Menschen beteiligt und unterstützt werden. 

• dafür einstehen und betonen, dass Jugendarbeit auf der Grundlage von Menschenrechten von hoher 
Bedeutung ist und daher einer besseren Anerkennung bedarf.

• verschiedene Akteure und Adressaten über menschenrechtsbasierte  
Jugendarbeit informieren, involvieren und miteinander in Kontakt und  
Dialog bringen. 

• Nationale Behörden, Förderstrukturen und Akteure der Jugendarbeit,  
einschließlich Einrichtungen der Menschenrechtsbildung, sollten:

• eigene Programme zur Menschenrechtsbildung für Jugendarbeiter/-innen entwickeln und bereitstellen 
und durch Förderformate von Erasmus+ oder dem Europarat kofinanziert werden.

• die Koordinierung der Ansätze und der Akteure verbessern unter Anerkennung der Verbindung und 
notwendigen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Politikbereichen, allen voran zwischen 
Jugendarbeit und Schule, zwischen nicht-formaler und formaler Bildung.

• die Bedeutung von demokratischer Bürgerschaft und Menschenrechtsbildung stärken und ihre 
Verankerung im Jugendbereich fördern.
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5. Die Rolle von Europäischen Jugendprogrammen  
 und Nationalen Agenturen bei der Förderung  
 und Verankerung von Menschenrechtsbildung

In der (relativ kurzen) Geschichte der EU-Jugend- und Bildungsprogramme scheinen Menschenrechte 
und Menschenrechtsbildung nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Gemäß dem aktuellen Erasmus+ 
Programmleitfaden können die Bereiche allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport erheblich 
zur Bewältigung der großen Herausforderungen beitragen, mit denen Europa bis zum Ende des Jahrzehnts 
konfrontiert sein wird. Ferner können sie die Umsetzung der europäischen politischen Agenda für Wachstum, 
Arbeitsplätze, Gerechtigkeit und soziale Integration unterstützen.4 Im Bereich Jugend sind die zentralen Ziele und 
Prioritäten des Programms u.a. die Förderung von Vielfalt, des interkulturellen und interreligiösen Dialogs sowie 
der gemeinsamen Werte Freiheit, Toleranz und Achtung der Menschenrechte. Die Frage der Menschenrechte war 
bisher nur ein Thema unter vielen. Daher lässt sich aus den Ergebnissen des Projekts „Youth for Human Rights“ 
ableiten, dass im Rahmen von Erasmus+ JUGEND IN AKTION zukünftig mehr Gewicht auf Menschenrechte und 
Menschenrechtsbildung gelegt werden sollte und die Nationalen Agenturen aufgefordert sind, die gewonnenen 
Erfahrungen zu nutzen, um Menschenrechte und Menschenrechtsbildung zu einer starken Säule künftiger 
Programmgenerationen zu machen.

Allgemeine Empfehlungen: 
• Europäische Institutionen, Mitgliedstaaten und Nationale Agenturen sollten in Zukunft sicherstellen, dass 

Menschenrechtsaktivitäten innerhalb von Erasmus+ JUGEND IN AKTION und Europäisches Solidarität-
skorps einen angemessenen Platz in den EU-Programmen für allgemeine und berufliche Bildung und 
Jugend erhalten. Es sollten explizite Bezüge zur Menschenrechtsbildung hergestellt, die Vielfalt von The-
men und Zielgruppen geschützt und eine klare Strategie für Inklusion entwickelt werden.

• Die Nationalen Agenturen müssen Katalysatoren für die Menschenrechtsbildung sein und eine angemess-
ene nachhaltige Unterstützung in der Jugendarbeit und in der nicht-formalen Bildung durch die Förderung 
einer Vielzahl von Projekten und eine zunehmende Öffnung für neue Umwelt- und Sozialbewegungen 
gewähren. Es sollte noch sichtbarer werden, dass Erasmus+ und das Europäische Solidaritätskorps 
neben der Förderung von grenzüberschreitender Mobilität vor allem für demokratische Werte, Grundre-
chte, interkulturelles Verständnis und aktive Bürgerschaft stehen. 

• Die Nationalen Agenturen und weitere Förderer sollten entsprechende Budgetmittel im Jugendbereich 
bereitstellen, um wertvolle Bildungsformate, Instrumente und Ressourcen im Bereich Menschenrechtsbil-
dung zu unterstützen.

• Die Nationalen Agenturen und weitere Aus- und Weiterbildungseinrichtungen sollten die Europäische 
Trainingsstrategie für die Entwicklung eines breiten Schulungsprogramms mit individuellen Lehrplänen 
rund um das Thema Menschenrechte nutzen, das verschiedenen Gruppen von Teilnehmenden wie z.B. 
(angehenden) Fachkräften der Jugendarbeit und Lehrer/-innen, offen steht. Zugleich wird empfohlen, 
angemessene Mittel für ‚in-house‘-Schulungen des eigenen Personals zu Menschenrechten bereit-
zustellen.

4 Programmhandbuch 2019, S. 5
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MAßNAHMEN UND AKTIONEN
• Nationale Agenturen für die Programme Erasmus+ und Europäisches Solidaritätskorps sollten: 

• eine on- und offline Plattform für Kommunikation,  
Kooperation, Austausch und Öffentlichkeitsarbeit  
für alle Akteure des Themenfeldes schaffen.

• die Entwicklung, Systematisierung und  
Bereitstellung von Bildungsmaterialien,  
Praxisbeispielen, Instrumenten, Spielen, Veranstaltungen etc. zu Menschenrechten und 
Menschenrechtsbildung unterstützen und für Antragsteller/-innen der Förderprogramme und weitere 
Interessent/-innen bereitstellen.

• Menschenrechtsfragen in Antragsformularen, Programmrichtlinien, Instrumenten zur Wirkungsmessung, 
Glossaren, Handbüchern, Kompendien von Best-Practice-Projekten usw. reflektieren und spezifizieren. 

• Nationale Agenturen und verantwortliche Stellen für die Programme Erasmus+ und ESK sollten:

• eine Unterstützungsstruktur für die weitere Umsetzung von Aktivitäten rund um die Menschenrechte 
schaffen und dabei das Netzwerk von SALTO nutzen, um das Thema in ihre Arbeit zu integrieren.

• Verstärkt die Projekte von neuen sozialen, ökologischen und weiteren Bewegungen in die Förderung 
einbeziehen.

• Fragen der Menschenrechtsbildung in Strategien für Inklusion und der Europäischen Trainingsstrategie 
präzisieren und Maßnahmen zur gezielten Ansprache von jungen Menschen und Fachkräften ergreifen.

• ein Handbuch für Antragsteller und Interessenten der Programme Erasmus+ und ESK veröffentlichen, 
das über Möglichkeiten der Menschenrechtsbildung im Rahmen der Programme informiert und darlegt, 
wie eine Menschenrechtsdimension in Projekte aufgenommen werden kann.


